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Sie sind ein ausländisches Unternehmen, das in Deutschland investieren möchte?



Zu Invest
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Länder






Länder







Wählen Sie einen Zielmarkt aus
	Karte öffnen







Kontinente
	Afrika
	Amerika
	Asien
	Australien
	Europa






Land suchen



Suche
























	

Branchen






Branchen







Wählen Sie eine Branche aus
	Übersicht Branchen
	Branchenchecks
	Branche kompakt







	

Agrar und Nahrungsmittel






Agrar und Nahrungsmittel





	Agrarwirtschaft
	Nahrungsmittelindustrie
	Übersicht "Agrar- und Nahrungsmittelindustrie"









	

Bau und Bergbau






Bau und Bergbau





	Bau
	Bergbau
	Übersicht "Bau und Bergbau"









	

Chemie und neue Materialien






Chemie und neue Materialien





	Chemikalien
	Neue Materialien
	Übersicht "Chemie und neue Materialien"









	

Energie und Umwelt






Energie und Umwelt





	Energie
	Umwelttechnik
	Übersicht "Energie und Umwelt"









	

Maschinenbau und Metallindustrie






Maschinenbau und Metallindustrie





	Maschinen- und Anlagenbau
	Metallindustrie
	Übersicht "Maschinenbau und Metallindustrie"









	

Mobilität






Mobilität





	Automobil
	Luft-, Schiffs-, und Schienenverkehr
	Transport und Logistik
	Übersicht "Mobilität"









	

Gesundheitswirtschaft






Gesundheitswirtschaft





	Arzneimittel
	Digitale Gesundheitswirtschaft
	Medizinische Biotechnologie
	Medizintechnik
	Übersicht "Gesundheitswirtschaft"









	

Digitalwirtschaft






Digitalwirtschaft





	Elektronik und Elektrotechnik
	IKT & Software
	Digitalisierung
	Übersicht "Digitalwirtschaft"









	

Dienstleistungen und Konsumgüter






Dienstleistungen und Konsumgüter





	Dienstleistungen
	Konsumgüter
	Übersicht "Dienstleistungen und Konsumgüter"
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Themen-Specials







Die weltweit wichtigsten Themen für deutsche Unternehmen
	Alle Themen-Specials







	Wiederaufbau Wirtschaft Ukraine
	Dekarbonisierung der Wirtschaft
	Diversifizierung der Außenwirtschaft
	Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
	Globale Konnektivität
	Beyond Brexit
	Global Gateway
	Start-Ups













	

Unser Service






Unser Service







Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen, neue Märkte zu erschließen.
	Übersicht







	Unser Onlineangebot
	Broschüren
	Expertensuche
	My GTAI
	Newsletter
	Events und Webinare
	Podcast WELTMARKT
	Unsere Partner
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Durchsuchen Sie unser Angebot mit der Expertensuche



















 




















	
 
 
	
Liechtenstein

	
Hinweise zur Führung der Bezeichnung „Liechtenstein“ in der Firma









 Rechtsmeldung

 Liechtenstein
 Gesellschaftsrecht
 


Hinweise zur Führung der Bezeichnung „Liechtenstein“ in der Firma




Die Aufnahme einer nationalen Bezeichnung in den Firmennamen ist in Liechtenstein nur in Ausnahmefällen möglich.
 

31.05.2021 
 Von Nadine Bauer
|
Bonn

 

In Liechtenstein dürfen Bezeichnungen mit nationalem Bezug, insbesondere die Worte „Liechtenstein“, „liechtensteinisch“, „Staat“ oder „Land“, grundsätzlich nicht – weder allein noch in Verbindung mit dem übrigen Wortlaut – in der Firma enthalten sein. Lediglich in Ausnahmefällen kann das Amt für Justiz gemäß Art. 1013 Abs. 2 Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) eine entsprechende Genehmigung erteilen. Dies ist unter anderem möglich, wenn es sich um ein Unternehmen mit öffentlich-rechtlichem Charakter oder um eine Stiftung oder eine andere Verbandsperson, die im öffentlichen Interesse tätig ist und deren Tätigkeit maßgeblich aus öffentlichen Mitteln finanziert wird, handelt. Soll das Führen der Bezeichnung „Liechtenstein“ lediglich der besseren Vermarktung der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen dienen, so liegt kein besonderer Grund zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung vor.
Gleiches gilt für Gemeindebezeichnungen, sofern es sich nicht nur um die Angabe des Ortes der Niederlassung handelt, und für andere internationale Bezeichnungen (Art. 1013 Abs.3 und 5 PGR).
Weisen international tätige Unternehmen eines Konzerns mit Geschäftssitz in Liechtenstein einen besonderen Bezug zum Land auf und dient die beantragte nationale Bezeichnung der Abgrenzung zu anderen Unternehmen des Konzerns, so kann eine Ausnahmegenehmigung zur Führung des Zusatzes „(Liechtenstein)“ erteilt werden. Die Bezeichnung ist dabei zwingend in Klammern zu setzen. 
Zum Thema:
	Newsletter des Amtes für Justiz (Mai 2021)
	Merkblatt zu Firmenbezeichnungen und Namen (Art. 1011 ff. PGR)



	Liechtenstein
	Gesellschaftsrecht
	Recht





 



GTAI-ID



MEL20210528656504







Kontakt 






[image: ]
 


Nadine Bauer
|
© GTAI/Rheinfoto







Nadine Bauer


Bereichsleiterin Recht


 +49 228 24 993 364
 

 Ihre Frage an uns
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Flagge Liechtenstein





Liechtenstein




Unsere Informationen zu Liechtenstein







Verwandte Inhalte




Dies könnte Sie auch interessieren: 

 USA -
Recht kompakt USA
 USA -
USA: Gesellschaftsrecht
 Philippinen -
Gesetze auf den Philippinen
 Tansania -
Recht kompakt Tansania
 Tansania -
Tansania: Gesellschaftsrecht
 

 Weitere verwandte Inhalte anzeigen
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Nadine Bauer


Bereichsleiterin Recht


 +49 228 24 993 364
 

 Ihre Frage an uns
 



















	
 
 
	
 
 

	
	
 
 	
 
	
 
	
 
	
 









Zur Sammelmappe hinzufügen







My GTAI Login 
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Anmeldung

Bitte melden Sie sich auf dieser Seite mit Ihren Zugangsdaten an. Sollten Sie noch kein Benutzerkonto haben, so gelangen Sie über den Button "Neuen Account erstellen" zur kostenlosen Registrierung.
 





E-Mail 


Passwort vergessen? 







Passwort














Neuen Account erstellen






Anmelden
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